
Entgelttarif im Anwendungsbereich der BPflV 
Unterrichtung des Patienten gemäß § 8 BPflV 

 
Die DRK Kliniken Berlin Wiegmann Klinik berechnen ab dem 01. Mai 2026 folgende Entgelte: 
 
 

1. Pauschalierende Entgelte für Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) gemäß § 7 S. 1 Nr. 1 
BPflV i.V.m. § 1 Absatz 1 PEPPV 2026 

 
Das Entgelt für die allgemeinen voll- und teilstationären Leistungen des Krankenhauses richtet sich nach 
den gesetzlichen Vorgaben des KHG sowie der BPflV in der jeweils gültigen Fassung. Danach werden 
allgemeine Krankenhausleistungen überwiegend über mit Bewertungsrelationen bewertete pauschalie-
rende Entgelte für Psychiatrie und Psychosomatik (PEPP) anhand des PEPP-Entgeltkataloges abge-
rechnet. 
 
Jedem PEPP ist mindestens eine tagesbezogene Bewertungsrelation hinterlegt, deren Höhe sich aus 
den unterschiedlichen Vergütungsklassen des PEPP-Entgeltkataloges ergibt. Die Bewertungsrelationen 
können im Rahmen der Systempflege jährlich variieren. Die für die Berechnung des PEPP jeweils maß-
gebliche Vergütungsklasse ergibt sich aus der jeweiligen Verweildauer des Patienten im Krankenhaus. 
Der Bewertungsrelation ist ein in Euro ausgedrückter Basisentgeltwert (festgesetzter Wert einer Bezugs-
leistung) zugeordnet. Der derzeit gültige Basisentgeltwert liegt bei € 446,55. 
 
Die Entgelthöhe je Tag wird ermittelt, indem die im Entgeltkatalog ausgewiesene maßgebliche Bewer-
tungsrelation nach Anlage 1a oder Anlage 2a bzw. Anlage 5 der PEPPV 2026 jeweils mit dem Basisent-
geltwert multipliziert und das Ergebnis kaufmännisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Für die 
Rechnungsstellung wird die Anzahl der Berechnungstage je Entgelt addiert und mit dem ermittelten Ent-
geltbetrag multipliziert. Berechnungstage sind der Aufnahmetag sowie jeder weitere Tag des Kranken-
hausaufenthalts inklusive des Verlegungs- oder Entlassungstages aus dem Krankenhaus; wird ein Pati-
ent am gleichen Tag aufgenommen und verlegt oder entlassen, gilt dieser Tag als Aufnahmetag und 
zählt als ein Berechnungstag. 
 

Beispiel (12 Belegungstage, Bewertungsrelation und Basisentgeltwert hypothetisch): 

 

PEPP Bezeichnung 
Bewertungs-

relation 
Basisent-
geltwert 

Entgelthöhe 

PA04A Affektive, neurotische, Belastungs-, 
somatoforme und Schlafstörungen, 
Alter > 84 Jahre oder mit komplizie-
render Diagnose und Alter > 64 
Jahre, oder mit komplizierender Kons-
tellation oder mit hoher Therapieinten-
sität 

1,1449 446,55€ = 511,26€ 

12x 511,26€ 

=6135,12€ 

 
Welche PEPP bei Ihrem Krankheitsbild letztlich für die Abrechnung heranzuziehen ist, lässt sich nicht 
vorhersagen. Hierfür kommt es insbesondere darauf an, welche Diagnose(n) am Ende des stationären 
Aufenthaltes gestellt und welche diagnostischen beziehungsweise therapeutischen Leistungen im Fort-
gang des Behandlungsgeschehens konkret erbracht werden. Für das Jahr 2026 werden die mit Bewer-
tungsrelationen bewerteten Entgelte durch die Anlagen 1a und 2a bzw. die Anlage 5 der PEPP-
Vereinbarung 2026 (PEPPV 2026) vorgegeben. 
 
 

2. Ergänzende Tagesentgelte gemäß § 6 PEPPV 2026 

 
Zusätzlich zu den mit Bewertungsrelationen bewerteten Entgelten nach den Anlagen 1a und 2a PEPPV 
2026 oder zu den Entgelten nach § 6 Absatz 1 BPflV können bundeseinheitliche ergänzende Tagesent-
gelte nach der Anlage 5 PEPPV 2026 abgerechnet werden. 
 
Die ergänzenden Tagesentgelte sind, wie die PEPP mit Bewertungsrelationen hinterlegt. Die Entgelthöhe 
je Tag wird ermittelt, indem die im Entgeltkatalog ausgewiesene maßgebliche Bewertungsrelation nach 
Anlage 5 PEPPV 2026 jeweils mit dem Basisentgeltwert multipliziert und das Ergebnis kaufmän- 
nisch auf zwei Nachkommastellen gerundet wird. Für die Rechnungsstellung wird die Anzahl der Berech-
nungstage je Entgelt addiert und mit dem ermittelten Entgeltbetrag multipliziert. 
 
 

3. Zusatzentgelte nach dem Zusatzentgeltkatalog gemäß § 5 PEPPV 2026 

 
Gemäß § 17d Abs. 2 KHG können, soweit dies zur Ergänzung der Entgelte in eng begrenzten Ausnah-
mefällen erforderlich ist, die Vertragsparteien auf Bundesebene Zusatzentgelte und deren Höhe verein-
baren. Für das Jahr 2026 werden die bundeseinheitlichen Zusatzentgelte nach § 5 Abs. 1 PEPPV 2026 
in Verbindung mit der Anlage 3 PEPPV 2026 vorgegeben. Daneben können nach § 5 Abs. 2 PEPPV 
2026 für die in Anlage 4 PEPPV 2026 benannten, mit dem bundeseinheitlichen Zusatzentgelte-Katalog 
nicht bewerteten Leistungen krankenhausindividuelle Zusatzentgelte nach § 6 Abs. 1 BPflV vereinbart 
werden. 
 
Zusatzentgelte können zusätzlich zu den mit Bewertungsrelationen bewerteten Entgelten nach den An-
lagen 1a und 2a und 5 PEPPV 2026 oder zu den Entgelten nach § 6 Absatz 1 BPflV abgerechnet werden.  
 
Können für die Leistungen nach Anlage 4 auf Grund einer fehlenden Vereinbarung für den Vereinba-
rungszeitraum 2026 noch keine krankenhausindividuellen Zusatzentgelte abgerechnet werden, sind für 
jedes Zusatzentgelt 600 Euro abzurechnen.  
 
Wurden für Leistungen nach Anlage 4 im Jahr 2026 keine Zusatzentgelte vereinbart, sind im Einzelfall 
auf der Grundlage von § 8 Absatz 1 Satz 3 der Bundespflegesatzverordnung für jedes Zusatzentgelt 600 
Euro abzurechnen. 
 
 

4. Sonstige Entgelte für Leistungen gemäß § 8 PEPPV 2026 

 
Für Leistungen, die mit den bewerteten Entgelten noch nicht sachgerecht vergütet werden können, haben 
die Vertragsparteien grundsätzlich die Möglichkeit sonstige Entgelte nach § 6 Abs. 1 S. 1 BPflV zu ver-
einbaren. Die individuell zu vereinbarenden Entgelte ergeben sich für den Vereinbarungszeitraum 2026 
aus den Anlagen 1b, 2b und 6b PEPPV 2026. 
 
Können für die Leistungen nach Anlage 1b PEPPV 2026 auf Grund einer fehlenden Vereinbarung für 
den Vereinbarungszeitraum 2026 noch keine krankenhausindividuellen Entgelte abgerechnet werden, 
sind für jeden vollstationären Berechnungstag 250 Euro abzurechnen. Können für die Leistungen nach 
Anlage 2b PEPPV 2026 auf Grund einer fehlenden Vereinbarung für den Vereinbarungszeitraum 2026 
noch keine krankenhausindividuellen Entgelte abgerechnet werden, sind für jeden teilstationären Be-

rechnungstag 190 Euro abzurechnen. Können für die Leistungen nach Anlage 6b auf Grund einer feh-
lenden Vereinbarung für den Vereinbarungszeitraum 2026 noch keine krankenhausindividuellen Entgelte 
abgerechnet werden, sind für jeden stationsäquivalenten Berechnungstag 200 Euro abzurechnen. 
 
Wurden für Leistungen nach den Anlagen 1b und 2b PEPPV 2026 im Jahr 2026 keine Entgelte verein-
bart, sind im Einzelfall auf der Grundlage von § 8 Absatz 1 Satz 3 der Bundespflegesatzverordnung für 
jeden vollstationären Berechnungstag 250 Euro und für jeden teilstationären Berechnungstag 190 Euro 
abzurechnen. 
 
 

5 Entgelte für vor- und nachstationäre Behandlungen gem. § 115a SGB V 

 
Gem. § 115a SGB V hat das Krankenhaus für vor- und nachstationäre Behandlungen auf der Grundlage 
der besonderen Vereinbarung mit den Krankenkassen Entgelte zu berechnen.  
Für vorstationäre Behandlung wird ein Betrag von 99,19 € pro Behandlungsfall abgerechnet. 
Für nachstationäre Behandlung wird ein Betrag von 47,55 € pro Therapiesitzung, für maximal 7 Sitzun-
gen, abgerechnet. 
 
 

6. Zu- und Abschläge 

 
- Qualitätssicherungszuschlag gem. § 17b Abs. 1 KHG und § 137 SGB V pro Fall 0,84€ 
- Ausbildungszuschlag gem. § 17a Abs. 5 KHG pro Fall 122,51€ 
- Ausbildungszuschlag nach § 33 Abs. 3 PflBG pro Fall 189,02€ 
- DRG-Systemzuschlag nach § 17b Abs. 5 KHG pro Fall 1,59€ 
 
 
- GemBA-Systemzuschlag nach § 91 i.V.m. § 139c SGB V pro Fall 3,12€ 
- Zuschlag Telematik Infrastruktur gemäß §377 SGB V pro Fall 247,00€ 
 



 
 
 
 

7. Entgelte für sonstige Leistungen 

 
Für Leistungen im Zusammenhang mit dem stationären Aufenthalt aus Anlass einer Begutachtung be-
rechnet das Krankenhaus Entgelte nach Aufwand. 
 
Daneben berechnet der liquidationsberechtigte Arzt sein Honorar, es werden Schreibgebühren für das 
Gutachten erhoben und Porto- und Versandkosten berechnet. 
 
 
 

8. Zuzahlungen 

 
Als Eigenbeteiligung zieht das Krankenhaus vom Patienten von Beginn der vollstationären Krankenhaus-
behandlung an – innerhalb eines Kalenderjahres für höchstens 28 Tage – eine Zuzahlung ein. Der Zu-
zahlungsbetrag beträgt zurzeit € 10,- je Kalendertag. Dieser Betrag wird vom Krankenhaus an die ent-
sprechende Mitgliedskrankenkasse abgeführt. 
 
 
 

9. Wiederaufnahme und Rückverlegung 

 
Im Falle der Wiederaufnahme in dasselbe Krankenhaus gemäß § 2 Abs. 1 und 2 PEPPV 2026 oder der 
Rückverlegung gemäß § 3 Abs. 2 PEPPV 2026 hat das Krankenhaus eine Zusammenfassung der Auf-
enthaltsdaten zu einem Fall und eine Neueinstufung in ein Entgelt vorzunehmen, wenn eine Patientin 
oder ein Patient innerhalb von 14 Kalendertagen, bemessen nach der Zahl der Kalendertage ab dem 
Entlassungstag der vorangegangenen Behandlung, wieder aufgenommen wird und in dieselbe Struktur-
kategorie einzustufen ist. Das Kriterium der Einstufung in dieselbe Strukturkategorie findet keine Anwen-
dung, wenn Fälle aus unterschiedlichen Jahren zusammenzufassen sind. Eine Zusammenfassung und 
Neueinstufung ist nur vorzunehmen, wenn eine Patientin oder ein Patient innerhalb von 90 Kalenderta-
gen ab dem Aufnahmedatum des ersten unter diese Vorschrift der Zusammenfassung fallenden Kran-
kenhausaufenthalts wiederaufgenommen wird. 
 
Für Fallzusammenfassungen sind zur Ermittlung der Berechnungstage der Aufnahmetag sowie jeder 
weitere Tag des Krankenhausaufenthalts zusammenzurechnen; hierbei sind die Verlegungs- oder Ent-
lassungstage aller zusammenzuführenden Aufenthalte mit in die Berechnung einzubeziehen. 
 
 
 

10. Entgelte für Wahlleistungen 

 
 
Die außerhalb der allgemeinen Krankenhausleistungen in Anspruch genommenen Wahlleistungen wer-
den gesondert berechnet (§ 16 BPflV / § 17 KHEntgG): 
 
 
 
a.  Unterbringung in einem 1-Bett-Zimmer / 2-Bett-Zimmer:  
  

Zuschlag pro Berechnungstag im             1-Bett-Zimmer  2-Bett-Zimmer 
      € 78,38         € 46,74 
 
 
 

 
b. Bereitstellung eines Telefons:  

 
 Mobiles Patiententelefon  € 30,00 Kaution 
     €   3,00 Tagespauschale 

 
 

 

Inkrafttreten 

 
Dieser DRG-Entgelttarif tritt am 01. Mai 2026 in Kraft. Gleichzeitig wird der DRG-Entgelttarif vom 01. 
Januar 2026 aufgehoben.  

 


